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Vergütungssystem für die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats  
(Veröffentlichung gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 6, 120a Abs. 2 Aktiengesetz) 
 
Gemäß dem zum 1. Januar 2020 neu gefassten § 113 Abs. 3 Satz 1 und 2 AktG hat die Hauptversammlung 
börsennotierter Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
Beschluss zu fassen, wobei ein die Vergütung bestätigender Beschluss zulässig ist. Nach der 
Übergangsvorschrift § 26j Abs. 1 Satz 1 des Einführungsgesetzes zum AktG muss die erstmalige 
Beschlussfassung in der Hauptversammlung erfolgen, die auf den 31. Dezember 2020 folgt. 

Die Hauptversammlung hat am 27. Mai 2021 dem Vergütungssystem unter Tagesordnungspunkt 7 mit 
einer Mehrheit von 99,54% des vertretenen Kapitals zugestimmt. 

 

Aufsichtsrat – Vergütungssystem 

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung festgesetzt. Dieser hat derzeit folgende Fassung: 

§ 13 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung, die 
für das einzelne Mitglied Euro 8.000,00 pro Jahr, für den Vorsitzenden das Doppelte und für den 
stellvertretenden Vorsitzenden das 1 ½-fache beträgt. 

2. Der Aufsichtsrat erhält ferner für jedes Prozent, um das die an die Aktionäre verteilte Dividende 4 % 
des Grundkapitals übersteigt, eine Vergütung in Höhe von Euro 12.000,00, die im Verhältnis der festen 
Vergütung aufgeteilt wird. 

3. Vergütungen und Auslagenersatz, die der Umsatzsteuer unterliegen, werden zuzüglich der 
Umsatzsteuer gezahlt, wenn diese gesondert in Rechnung gestellt werden kann. 

 
 
 

 


